
: , 
\ \ 

\j I ., 1dls~/3~}l~t 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

Oberstaatsanwaltschaft Graz 
Jv 1629-1b/93 

Graz, am 
Marburgerkai 49 
A-8010 Graz 

19.6.1993 

Briefanschrift 
A-8011 Graz, Marburgerkai 49 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr.Karl Renner Ring 3 
1017 Wie n 

Telefon 0316/80 64-0. 
Telefax 0316/8064-500 
Sachbearbeiter 

Nebenstelle· 

Be tri f f t: S tell ungnahm!f-..,.,.,mr--m'l""l"'lmT~"""'l!!I"""'''Zft!r-'''' 
Bundesgesetzes gegen pornographische 
Kinder~ und Gewaltdarstellungen und 
zum Schutz der Jugend vor Pornographie 
(Pornographiegesetz) 

(DW) 

In Entsprechung des Erlasses des Bundesministeriums 

für Justiz vom 28.5.1993, GZ 701.011/1-11 2/93, beehrt sich die 

Oberstaatsanwaltschaft je 25 Ausfertigungen der Stellungnahmen 

der Oberstaatsanwal tschaft und der Staatsanwal tschaften Graz, 

Klagenfurt und Leoben zu obigem Entwurf vorzulegen. 

, 
Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 

I 
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REPUBUK ÖSTERREICH 
Oberstaatsanwaltschaft Graz 

Jv 1629-1b/93 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Wie n 

zu GZ 701.011/1-I1 2/93 
\ 

Gffi~am 19.7.1993 
Marburgerkai 49 
A-8010 Graz 

Briefanschrift 
A-8011 Graz, Marburgerkai 49 

Telefon 0316/80 64-0· 
Telefax 0316/80 64-500 
Sachbearbeiter 

EOStA Dr.Schnuderl 
Nebenstelle- (DW) 

Betrifft: Pornographiegesetz; Begutachtungsverfahren 

Unter Bezugnahme ~uf den Erlaß vom 28.5.1993 beehrt 

sich die Oberstaatsanwaltschaft Graz die Stellungnahmen der 

unterstell ten Staatsanwal tschaften Graz, Klagenfurt und Leoben 

in Vorlage zu bringen und ihrersei ts selbst zum Entwurf wie 

folgt Stellung zu beziehen: 

Zu § 1: Die Schaffung klarer BegriffSbestimmungen 

anstelle des seinerzei tigen Begriffs der "Unzüchtigkei t" wird 

ebenso begrüßt, wie die Einschränkung der Strafbarkeit auf 

bildliche Darstellungen und damit Straflosstellung 

pornographischer Schriften und Tonaufnahmen. 

Der letzte Absatz im § 1 Z 2 des Entwurfes ( " . . . 
sofern· sie ein tatsächliches· Geschehen bildlich wiedergibt 

... " ')' soll technisch manipulierte Darstellungen 

(Zeichentrickfilme, Computergraphik etc.) von i der Strafbarkeit 

ausnehmen (vgl. Erl. Seite 18), ist jedoch insoferne zur 

mißverständlichen Auslegung geeignet, als auch realistisch 

nachgespielte Wunschvorstellungeq' Phantasien oder Träume von 

12/SN-311/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 44

www.parlament.gv.at



dieser Ausnahmebestimmung erfaßt werden könnten. ine 

sprachlich geänderte Fassung wird mher angeregt. 

Zu §§ 1 und 2: 

Die bloße Einschränkung des Strafzweckes auf en 

sogenannten "Darstellerschutz" muß einer Kritik 

.werden. Wenn auch ein Kausalzuammenhang zwischen em 

Pornographiekonsum und der Begehung von Sexualdeli 

wissenschaftlich nicht erwiesen ist, liegt auch 

Ausschlußbeweis diesbezüglich nicht vor. Gleiches gilt 

allgemein für die sozial- und sexualhygienische Wi 

pornographischer Produkte (vgl. S. 7 der Erläuterungen). 

dem Entwurf beigeschlossene Bericht der Bundesregierung sp 

auf Seite 13 selbst von der Möglichkeit einer 

Abhängigkeit vom Konsum pornographischer Produkte und auf 

20 von der Möglichkeit der Änderung der persönl '. 

Einstellung zum sexuellen Mißbrauch von Kindern zu 

Vergewal tigungen von Frauen in Richtung einer verharmlos 

Beurteilungsweiae . Sollte jedoch auch der Pornographiekons 

auf diese Weise bis zu einem gewissen Grade vor dem von i 

konsumierenden Produkt geschützt werden, müßten 

entgegen S. 16 ff der Erläuterungen auch realis 

fingierte pornographische Darstellungen mit Unmündigen 

pornographische Gewaltdarstellungen pönalisiert werden. 

gilt insbesondere für den Fall der Darstellung Unmündiger 

tatsächlich bereits mehr als 14jährige Personen, die ledi 

in ihrer körperlichen Entwicklung zurückgeblieben sind, un 

gespielte Gewaltszenen, die in ihrer Realitätswi 

erfahrungsgemäß "echten" Gewaltakten um nichts nachstehen. 

zu 
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Ausgehend von der Ratio des Berichtes der 

Bundesregierung, wonach der Schutzzweck des neuen 

Pornographiegesetzes jedenfalls nicht auf die "Darsteller 

allein eingeschränkt sein:, sondern bis zu einem gewissen 

Grade auch die potentiellen "Konsumenten" betreffen soll, 

überzeugt der Grundsatz, daß nur das, was zu tun strafrechtlich 

untersagt ist, auch zu zeigen generell verboten sein soll "S. 9 

der Erläuterungen), nicht. Immerhin gibt es eine Reihe 

gesellschaftlich nach wie vor unerwünschter Handlungsweisen, 

die zwar nicht mit Strafe bedroht sind, denen aber mit 

alternativen Methoden begegnet werden soll (z.B. 

Schwangerschaftsabbruch 

gleichgeschlechtliche 

innerhalb der ersten 3 Monate, 

Personen Unzucht unter erwachsenen 

männlichen Geschlechts, insbesondere gewerbsmäßiger Natur). Es 

sollte daher die pornographische Darstellung 

gleichgeschlechtlicher Unzucht unter erwachsenen Männern, von 

Unzucht mi t Tieren ohne die Erfordernisse der Quälerei oder 

schweren Mißhandlung sowie von extrem ekel erregenden 

Sexualpraktiken weiterhin unter Strafsanktion stehen. 

Zu § 3: 

Die Strafbarkeit 

kinderpornographischer Produkte 

des 

wird aus 

bloßen Besitzes 

den im Bericht der 

Bundesregierung auf Seite 23 ff der Beil~ge zum Entwurf 

angerührten Gründen begrüßt, wenngleich zu befürchten ist, daß 

die Strafbestimmung im wesentlichen "totes Recht" bleiben wird. 

Immerhin kommt einer derartigen Strafbestimmung auch eine 

gewisse Signalwirkung zu. 
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Zu § 4 Z 1 und 2: 

Hier sollte der Schutz nicht auf Unmündige beschr kt 

werden, sondern auch Jugendliche zumindest bis zum vollend en 

16. Lebensjahr miteinschließen. Es trifft zwar zu, daß ie 

sexuelle Reifung heute früher einsetzt, gleichwohl 

jedoch auch in der Pubertät befindliche Jugendliche vor e er 

vorzeitigen Konfrontation mit Darstellungen auf sich st 

reduz ier-ter, oft perverser Sexualakte geschütz t werden 1. 

hiezu den Bericht der Bundesregierung, Seite 9, 21 und 29 er 

Beilage zum Entwurf sowie die Bestimmung des § .208 StGB). 

Zu § 5: 

Die Möglichkeit der vorläufigen Zurücklegung der 

Anzeige durch die Staatsanwaltschaft bzw. der 

Einstellung durch das Gericht im Falle einer ige 

ausschließlich nach § 3 wird begrüßt. Hingegen erscheint 

Möglichkeit der Straflosstellung von Tätern nach § 1 Abs. 

§ 4 entbehrlich. 

Zu §§ 11 und 12: 

Die Bestimmungen über 

Mi thaftung des Unternehmers für 

Einschränkungen begrüßt. 

die Einziehung und 

Geldstrafen werden 

Der Leiter der Oberstaatsa altschaft: 

die 

hne 
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staatsanwaltschaft Graz Jv 923-1/93 

Betrifft: stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes 
gegen pronographische Kinder- und Gewaltdar­
stellungen und zum schutze der Jugend vor 
pornographie (Pornographiegesetz); 
Begutachtungs verfahren. 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

Oberst_sanwaltsci1;~'f<,. 
~.~ ~? IJ.... ~ ' .• 

~ 1 9. JULI 1993 ....... " 
zu Jv 1~9;:.M?(,g.1.. BeHagen 

G r a z 

zum Erlaß vom 7.6.1993 wird folgende Stellungnahme 
zum oben angeführten Gesetzesentwurf abgegeben: 
Das "neue" Gesetz mit eindeutigen Begriffsbestimmungen und 
Zielrichtungen wird im Hinblick auf die A"nderung der 
wertvorstellungen der Gesellschaft in den vBrgangenen 
40 Jahren und ihrem freieren und ungezwungenerBn umgang mit 
der sexualität bBgrüßt (Punkt 1. der Erläuterungen). 

Den Zielrichtungen des Entwurfes laut vorblatt 
(Grundzüge der problemlösung), nämlich 

schutz von Kind~rn vor sexuellem Mißbrauch, 
schutz vor sexuellBr Gewalt, 
Schutz unmündiger vor Pornographie 

wird zugestimmt; hinzuweisen ist abBr, daß dieser schutz in 
erstBr Linie durch die entsprechBndBn Bestimmungen des 
strafgBsetzbuches (§§ 206 ff; 201 ff StGB) gewährleistet 
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Ein Konfrontations- und Belästigungsschutz uch 

Erwachsener (§ 4 Z 3 E) durch strafgerichtliche Ah ung 

erscheint unter dem eingangs angeführten Aspekt eine im 

sexuellen Berei ch toleranter gewordenen Gesellschaft 

entbehrlich. 

Zu 6 1 Z 2 E: 
Gemäß Z 2., 3 und 4 5011 tatbestandsmäßig die 

"bi ldl i che Darstellung eines tatsächl i chen Geschehens" in. 

Diese Begriffsbestimmung wird zur zeit auch im Bundesta 

Bundesrepublik Deutschland diskutiert. Sie steht im 

Gegensatz zur bisherigen Judikatur des OGH., wonach es für 
"-

die rechtliche Beurteilung ohne Bedeutung war, ob 

Darstellung tatsächliche Ereignisse zugrundelagen ode 

die abgebi ldete sexepisode bloJ3 zum zwecke der Abbi 

gestell t wurde (Leukauf-steininger, strafrecht 

Nebengesetze t , RN 19 zu § 1 pornographiegesetz). 

Nach den Erläuterungen 5011 die neue Besti 

unter dem Aspekt des "Darstellerschutzes" eingeführt we 

sodaß derartige Darstellungen auch in spielfilmen verfo 

wären. Dabei sind allerdings erhebliche Beweisschwi 

keiten zu erwarteno' sowohl hinsichtlich der Erhebung 

z.B. tatsächlichen Alters eines "unmündigen Darstellers I 

auch bei der Klärungo' ob es si ch um einen tatsächl 

Gewaltakt oder eine tatsächliche Tierquälerei handelt. 

schwierigkeiten werden ni cht 50 sehr bei 

Amateur- (Video)Fi ime auftreten, bei denen 

tatsächlichen umstände leichter erkennbar und erhebbar 

werden, sondern vor allem bei den gewerbs 

der 

ob 

ung 

che 

ung 

en, 

bar 

hochtechnisierten professionellen produzenten von 

porno-(Video)Filmen, sodaJ3 deren (Schutz-)Behauptunge es 

handle sich bei solchen Darstellungen bloß um ein "fikt
O 

Geschehen, kaum widerlegt werden könnten. Damit kOrden 
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gerade die speziellen Nutznie!3er des Pornogeschäftes .. die 

nach den Intentionen des Entwurfes (§ 2 Abs. 2) strenger 

bestraft werden sollten .. nicht erfa!3t 'werden können. 

Zu 6 1 Z J E: 

Die pönalisierung sado-masochistischer Darstel­

lungen wird im Entwurf auf solche eingeschränkt.. die eine 

e I' heb 1 ich e sexuelle Gewalttätigkeit bildlich 

wiedergeben. Nach den sehr behutsam formul ierten 

Erläuterungen (Punkt 4. zu § 1 E) wäre damit die Masse der 

biSherigen sado-masochistischen Produkte mangels Darstellung 

e I' heb 1 ich e I' Gewalt nicht strafbar. Es ist Jedoch 

vorauszusehen, da!3 es bei der Beurteilung solcher 

Darstellungen in' der Rechtsprechung zu grö!3eren 

Auffassungsunterschieden kommen wird. Im Hinblick darauf, 

daß sado-masochistische praktiken fast ausschließlich von 

Erwachsenen unter gegenseitigem Konsenz geradezu 

ritualisiert geübt werden., erscheint es angezeig"t.. das 

"zukünftige" Tatbildmerkmal der dargestellten Gewalt 

eindeutiger zu bestimmen.. um strafrechtlich einerseits 

brutale .. gesellschaftsstörende Gewal tdarstellungen erfassen, 

andererseits die solche Kriterien nicht erfüllende 

Darstellungen vernachlässigen zu können. 

Zu 6 1 Z 5 E: 

Diese Bestimmung weist mehrere Begriffe auf, die 

entw~der neu oder nicht klar abgegrenzt sind. 

Die Definition der verpönten bildlichen Dar­

stellungen geschlechtlicher Handlungen entspricht der 

bisherigen ~Tudikatur zum Begriff der U n z ü c h t i g -

k e i t im Sinne des § 1 PornG 1950 (siehe Deu­

kauf-Steininger., Nebengesetze t .. insbesondere RN 14, 20., 23 

zu § 1 PornG und die dort angeführte Judikatur). 

Der Begr i ff' der geschlechtlichen Handlungen 
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scheint daher dem bis zum strafrechtsänderungsgesetz 987 

geltenden Begriff der unzüchtigen Handlungen gleichzus zen 

zu sein (in diesem Sinne Leukauf-steininger, StGB3, RN zu 

§ 202). 

Inwiewei t sol che pornographische Darstell gen 

allerdings entwicklungsgefährdend sind, wird nach den 

Erfahrungen in den letzten • .1ahren in strafverfahren gen 

vergehens nach § 2 Z 1 a PornG - regelmäßig die Heranzi ung 

eines sachverständigen bedürfen. Klare Angaben sind ier 

nicht zu erwarten, weil sich die sachverständigen mer 

wieder im Hinb1 i ck auf die unterschied1 i chen AUSSagen der 

Wissenschafter über die Wirkungsweise von pornograph i hen 

oder Gewalt-Darstellungen auf Kinder und Jugendliche in 

unverbindliche Aussagen flüchten. 

Zu 6 :1 E: 

Die pöna1 isierung des privaten Besitzes un des 

Verschaffens von Kinderpornographie erscheint aus den iden 

Er 1 äuterungen zu § 3 E angeführten Gegenargumenten nt-

behrlich. 
Es wi rd ni cht verkannt, daß die öffent 1 i ch 

batte darüber sowohl in der Bundesrepub1 ik Deutschlan als 

auch in Osterreich großen Druck auf Einführung einer so 

strafbestimmung erzeugt hat und eigentlicher Anlaß fü die 

Einführung eines neuen pornographiegesetzes-ist. 

Bei einem zu erwartenden Aufdeckungsde 'zit 

bestünde aber ein so großes Mißverhältnis zwischen dem rch 

die erforder1 ichen verfolgungshandlungen (Hausdurchsu un­

gen etc.) notwendigen tiefen Eingriff in die Privats 

einzelner Personen und dem Tatunwert, daß eine pönalisi ung 

nicht gerechtfertigt erscheint. 

Zu 6 4 Z :1 E: 

Wie schon ~ingangs ausgeführt, ist die Einfü ung 

I 
I 
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eines strafrechtlichen Konfrontations- und Be-
lästigungsschutzes auch Erwachsener entbehrlich. 

Zu den Bestimmungen der § § 5 - 9 E: 

Die Bestimmungen über die Zurücklegung der 
Anzeige, die Einstellung von verfahren, die nachträgliche 
Einleitung oder Fortsetzung von Verfahren finden grund­
sätzlich Zustimmung. Die so weit reichende Heranziehung von 
ärztlicher oder psycho-therapeutischer Behandlung und 
Beratung als notwendige Voraussetzung für die Zurücklegung 
der Anzeige oder Einstellung des verfahrens, ist doch nur in 
den Fällen einer auffäll i gen und schwerwiegenden sexuellen 
Abweichung des Angezeigten gerechtfertigt, weil ansonsten 
der fauch durch die strafdrohung des § 1 E vom Gesetzgeber 
zugemessene) 
Mißverhältnis 

kriminelle Unwert der Handlungen in einem 
zu dem· damit verbundenen Eingriff in den 

Persönlichkeitsbereich des Angezeigten darstellt. 
Bei Beibehaltung dieser Bestimmungen wird auf den 

vielfach erhöhten zeit- und Arbeitsaufwand hingewiesen, der 
durch die Einholung von ärztlichen stellungnahmen, 
Oberprüfungen von Auflagen, Fristsetzungen.. verständigungen 
etc. unvermeidbar sein und eine stärkere Belastung der 
zuständigen Richter und - insbesondere - der staatsanwälte 
nach sich ziehen würde. 

Zu § 10 E: 

Entgegengetreten wird der Bestimmung .. daß dem Bund 
Behandlungs- oder Beratungskosten auferlegt werden. 

Ist ein Täter strafrecht 1 i ch verantwort 1 ich, so 
soll er auch zur TragUng der wirtschaftlichen Folgen heran­
gezogen werden können. Es ist ni cht einzusehen.. daß dafür 
wiederum die Allgemeinheit in Anspruch genommen werden soll. 
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Zu 6 11 E: 

Der Einziehungsbestimmung wird zug·estimmt., uch 

insofern; als sie Bilder -und Bildträger betrifft; die ober 
die pornographischen Darstellungen nach § 1 Z 2; 3 u 4 

hinausgehen, 

Zu 6 12 E: 

Die Haftung des unternehmers für Geldstrafen ird 

begrüßt. 

Zu 6 13 E: 
Der Absatz 3 wird - sofern die Bestimmung des 

§ 3 E nicht aufgenommen wird - ebenfalls entfallen könn 

12/SN-311/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 44

www.parlament.gv.at



I 
) 

j 

l' 

I 
I 

I 

Staatsanwaltschaft Klagenfurt 
Jv 627-1b/93 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

G r . a Oberst~~tsanwalts~haft 
. !F'>-= ~ /i'; 7· /' 

~ .. /' 

Eing. 1 d. JUNI 19S3 ...... Akten 
zu: Jv 1629-1bJ93 '1 "/ 

' •............... Bel agen 

Klagenfurt~ am 16.6.1993 

SB: HR Dr. Grimschitz 

Entwurf eines Bundesgesetzes gegen 

pornographische Kinder-und Gewaltdarstellunge~ 

und zum. Schutze der.Jugend vor Pornographie 

(Pornographiegesetz) 

Zum ~bermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes gegen 

pornographische Kinder- und Gewaltdarstellungen und zum Schutz 

der Jugend vor POl-nc'gl-aphie (Pornographiegesetz) wird nachste­

hende 

S tel 1 u n 9 nah m e 

vc,rgelegt: 

Die, beabsichtigt~ Gesetzesänd~rung kann in ihrer 

Gesamtheit bef~rwDrtet werden, da das s~it mehr als vierzig 

Jahren geltende Pornographlegesetz in weitesten Bev~lkerungs-

.~reisen nicht mehr als zeitgemäß angesehen wird' und 0berdies 

zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit gef~hrt hat. Eine 

klare Definition der maßgeblichen Begriffe~ wie dies im § 1 

des Entwurfes geschieht,ist dahe~ zu begr~ßen. 
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Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wäre es jedoch 

notwendig,in die gerichtlichen Strafbestimmungen des § 2 des 

Entwürfes eine Subsidiaritätsklausel aufzunehmen~ um klarzu-
stellen, daß es sich bei § 2 des Entwurfes nicht um eine lex 

specialis etwa gegen~ber den Bestimmungeri der §§ 201, 202, 
205, 206, 207 und 208 StGB handelt, zumal durch § 2 Abs. 1 z. 
1 des Entwurfes unter anderem auch das Herstellen pornogra­

phis~her Darstellungen unter St~afe gestellt ~erderi soll. 

Es wir~ daher vor~eschl~gen, § 2 des Entwurfes dahin 
zu ergänzen, daß diese Vorschrift nur dann anzuwenden ist~ 

wenn die Tat; nicht·' nach anderen Bes'timmungen strengel- zu 

bestrafen ist. 

Staats.anwal tschaft.. t 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Leoben 

JV 580-1/93 

r 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

L. . In . 'G 
btWstar~,:y!a'tschaft 

Eq. ·6~ J U U \993 ...... Akten 

Zu Jv 162~1~~.!.~ ...... Beilagen· 

Leoben, am 1.7.1993 
Dominikanergasse 13 
A-8700 Leoben 

Briefanschrift 

A-8700 Leoben, Dominikanergasse 13 

Telefon . 

038 42/43-+'15- 40~ 

Sachbearbeiter J....stA. HR. Dr. Homann 

Klappe (DW) 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes gegen 
pornographisChe Kinder- und Gewaltdarstellungen zum 
Schutz der Jugend vor Pornographie (Pornographie­
gesetz) 

Zum Entwurf eines POfnographiegesetzes wird mitgeteilt, daß 
im Bereiche der staatsanwaltschaft J....eoben Fälle von 
pornographischen Kinder~, Gewalt- und Tierdarstellungen nicht 
zur Anzeige gelangt sincL Es bestQhen Ijaher keinf?r'lei 
Erfahrungen zu diesem verhältnismäßig selten vorkommenden 
Delikt. 

Es darf nur darauf hingewiesen werden, daß zufolge der 
seltenheit dieses Deliktes es wohl kaum zweCkmäßig erscheint, 
prozessuale Sondervor'schriften (vorläufige ?tirticklegung der 
Anzeige etc.) zu schaffen. 

staatsanwalt: 

j 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

Oberstaatsanwaltschaft Graz 
Jv 1629-1b/93 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Wie n 

zu GZ 701.011/1-11 2/93 
\ 

Graz, am 1 9 . 7 . 1993 
Marburgerkai 49 
A-8010 Graz 

Briefanschrift 
A-8011 Graz, Marburgerkai 49 

Telefon 0316/80 64-0· 
Telefax 0316/80 64-500 
Sachbearbeiter 

EOStA Dr.Schnuderl 
Nebenstelle· (DW) 

Betrifft: Pornographiegesetz; Begutachtungsverfahren 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 28.5.1993 beehrt 

sich die Oberstaatsanwaltschaft Graz die Stellungnahmen der 

unterstellten Staatsanwaltschaften Graz, Klagenfurt und Leoben 

in Vorlage zu bringen und ihrersei ts selbst zum Entwurf wie 

folgt Stellung zu beziehen: 

Zu § 1: Die Schaffung klarer BegriffSbestimmungen 

anstelle des seinerzei tigen Begriffs der "Unzüchtigkei t" wird 

ebenso begrüßt, wie die Einschränkung der Strafbarkeit auf 

bildliche Darstellungen und damit Straflosstellung 

pornographischer Schriften und Tonaufnahmen. 

Der letzte Absatz im § 1 Z 2 des Entwurfes ( " . . . 
sofern· sie ein tatSächliches Geschehen bildlich wiedergibt 

.' .. " ) soll technisch manipulierte Darstellungen 

(Zeichentrickfilme, Computergraphik etc.) von der Strafbarkeit 

ausnehmen (vgl. Erl. Seite 18), ist jedoch insoferne zur 

mißverständlichen Auslegung geeignet, als auch realistisch 

nachgespiel te Wunschvorstellungeq Phantasien oder Träume von 
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dieser Ausnahmebestimmung erfaßt werden könnten. ine 

sprachlich geänderte Fassung wird mher angeregt. 

Zu §§ 1 und 2: 

Die 

sogenannten 

bloße Einschränkung des 

"Darstellerschutz" muß 

Strafzweckes 

einer Kritik 

auf en 

werden. Wenn auch ein Kausalzuammenhang zwischen em 

Pornographiekonsum und der Begehung von Sexualdeli 

wissenschaftlich nicht erwiesen ist, liegt auch 

Ausschlußbeweis diesbezüglich nicht 

allgemein für die sozial- und 

pornographischer Produkte (vgl. S. 

vor. Gleiches gilt 

sexualhygienische Wi 

7 der Erläuterungen). 

dem Entwurf beigeschlossene Bericht der Bundesregierung sp 

auf Seite 13 selbst von der Möglichkeit einer krankh 

Abhängigkeit vom Konsum pornographischer Produkte und auf 

20 von der Möglichkeit der Änderung der persönli hen 

Einstellung zum sexuellen Mißbrauch von Kindern und zu 

Vergewal tigungen von Frauen in Richtung einer verharmlose en 

Beurteilungsweise. Sollte jedoch auch der Pornographiekons 

auf diese Weise bis zu einem gewissen Grade vor dem von i zu 

konsumierenden Produkt geschützt werden, müßten 

entgegen S. 16 ff der 

fingierte pornographische 

Erläuterungen 

Darstellungen 

auch 

mi tUnmündigen der 

pornographische Gewaltdarstellungen pönalisiert werden. ies 

gilt insbesondere für den Fall der Darstellung Unmündiger rch 

tatsächlich bereits mehr als 14jährige Personen, die ledi ich 

in ihrer körperlichen Entwicklung zurückgeblieben für 

gespielte Gewaltszenen, die in ihrer Realitätswi 

erfahrungsgemäß "echten" Gewaltakten um nichts nachstehen. 
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Ausgehend von der Ratio des Berichtes der 

Bundesregierung, wonach der Schutzzweck des neuen 

Pornographiegesetzes jedenfalls nicht auf die "Darsteller 

allein eingeschränkt sein, sondern bis zu einem gewissen 

Grade auch die potentiellen "Konsumenten" betreffen soll, 

überzeugt der Grundsatz,' daß nur das, was zu tun strafrechtlich 

untersagt ist, auch zu zeigen generell verboten sein soll "So 9 

der Erläuterungen), nicht. Immerhin gibt es eine Reihe 

gesellschaftlich nach wie vor unerwünschter Handlungsweisen, 

die zwar nicht mit Strafe bedroht sind, denen aber mit 

alternativen Methoden begegnet werden soll (z.B. 

Schwangerschaftsabbruch 

gleichgeschlechtliche 

innerhalb der 

Unzucht unter 

ersten 3 

erwachsenen 

Monate, 

Personen 

männlichen Geschlechts, insbesondere gewerbsmäßiger Natur). Es 

sollte daher die 'pornograph~sche Darstellung 

gleichgeschlechtlicher Unzucht unter erwachsenen Männern, von 

Unzucht mi t ,Tieren ohne die Erfordernisse der QUälerei oder 

schweren Mißhandlung sowie von extrem ekelerregenden 

Sexualpraktiken weiterhin unter Strafsanktion stehen. 

Zu § 3: 

Die Strafbarkeit des bloßen Besitzes 

kinderpornographischer Produkte wird aus den im Bericht der 

Bundesregierung auf Seite 23 ff der Beilage zum Entwurf 

angeführten Gründen begrüßt, wenngleich zu befürchten ist, daß 

die Strafbestimmung im wesentlichen "totes Recht" bleiben wird. 

Immerhin kommt einer derartigen Strafbestimmung auch eine 

gewi 9se Signalwirkung zu. 
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Zu § 4 Z 1 und 2: 

Hier sollte der Schutz nicht auf Unmündige besch nkt 

werden, sondern auch Jugendliche zumindest bis Zum vollen ten 

16. Lebensjahr miteinschließen. Es trifft zwar zu, daß die 

sexuelle Reifung heute früher einsetzt, gleichwohl so ten 

jedoch auch in der Pubertät befindliche Jugendliche vor ner 

vorzei tigen Konfrontation mit Darstellungen auf sich s bst 

reduz ierter, oft perverser Sexualakte geschütz t werden gl. 

hiezu den Bericht der Bundesregierung, Seite 9, 21 und 29 der 

Beilage zum Entwurf sowie die Bestimmung des § ,208 StGB). 

Zu§ 5: 

Die Möglichkeit der vorläufigen Zurücklegung der 

Anzeige durch die ,Staatsanwaltschaft bzw. der vorläu gen 

Einstel'lung durch das Gericht im Falle einer ige 

ausschließlich nach § 3 wird begrüßt. Hingegen erschein die 

Möglichkeit der Straflosstellung von Tätern nach § 1 Abs. und 

§ 4 entbehrlich. 

Zu §§ 11 und 12: 

Die Bestimmungen über die Einziehung und die 

Mithaftung des Untern~hmers für Geldstrafen werden hne 

Einschränkungen begrüßt. 

Der Leiter der Oberstaatsa altschaft: 
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• 

~/. 
REllJBLlK öSTERREICH 

Oberlandesgericht Innsbruck 
Der Präsident 

GZ Jv 1991 - 2/93 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wie n 

;!~.tr::tfLt .. ; .. Entwurf eines Bundesgeset zes 

gegen pornographische Kinder­

und Gewaltdarstellungen und 

zum Schutz der Jugend vor Porno­

graphie (Pornographiegesetz); 

Begutachtungsverfahren 

Innsbruck, am 

Maximilianstraße 4 
A-6020 Innsbruck 

Briefanschrift 
A-6ql0 Innsbruck 

Telefon 
0512/5930-0· 

Fernschreiber 
05/3414 

Telefax 
05121577480 

./. In der Anlage wird die Stellungnahme des Präsidenten des 

Oberlandesgerichtes Innsbruck vom 26. Juli 1993 sowie die 

Stellungnahmen des Präsidenten des Landesgerichtes Innsbruck 

vom 16. Juli 1993, des Senatspräsidenten des Oberlandesgerich­

tes Dr. Johann Mahlknecht vom 14. Juli 1993 und des Senats­

präsidenten des Oberlandesgerichtes Dr. Nikolaus Bair vom 27. 

Juli 1993 mit de~ Bitte um Kenntnisnahme ~bersandt. 

Innsbruck, am 27. Juli 1993. 

Der Präsident des Oberla esgerichtes: 

In Vertret 
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• 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberlandesgericht Innsbruck 

Der Präsident 

GZ Jv 1991 - 2/93 

An das 

Bundesministerium f~r Justiz 

1016 Wie n 

~§!t.r.: .. !.f.f.:.t.t EntwUl-f ei nes Bundesgesetzes 

gegen pornographisch~ Kinder­

und Gewaltdarstellungen und 

zum Schutz der Jugend vor Porno­

graphie (Pornographi~gesetz); 

Begutachtungsverfahren 

Innsbruck, am 

Maximilianstraße 4 
A-6020 Innsbrudc 

Briefanschrift 
A-6010 Innsbrudc 

Telefon 
051215930-0· 

Fernschreiber 
05/3414 

Sachbearbei ter 

Telefax 
05121577480 

Dr. Cc.lledani 
Klappe (DW) 

469 

Zum Erlaß vom 28.5.1993 erlaube ich mir, wie folgt 

Ste}lung zu nehmen: 

Der Hauptkritikpunkt richtet sich gegen die Begriffsbe­

stimmungen des § 1 des Entwurfes, insbesondere die Ziffer 2. 

Diese enthält nämlich das Kriterium der bildlichen Wiedergabe 

eines tatsächlichen Geschehens im Zusammenhang mit porno~ 

graphischen Darstellungen mit Unm~ndigen. Diese For~ulierung 

legt nahe, daß eine bloß gespielte oder angedeutete ge­

schlechtliche'Handlung nicht unter den Schutz des Gesetzes 

fallen soll. Dies ist jedoch mit den primären Normschutzzwecken 

des Kindesschutzes vor Mißb~auch bzw. Ausbeutung im Sexual­

bereich sowie mit dem Schutz von Unm~ndigen vo~ einer Gefähr­

dung ihrer sexuellen Entwicklung nicht-vereinbar.·Zweifellos 

kann nämlich auch eine bloß angedeutete sexuelle Handlung an 
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einem oder durch einen Unm~ndigen schwere 

Schäden verursachen. 

entwicklUngSbeZOgenf: 

li 
Aus diesen G~~nden sowie im Hinblick auf den I 

Konfrontations- und Belästigungsschutz erscheint es auch nichf, 

vereinbar, daß lediglich auf das Kriterium der wirklichen . t! 
Begehung geschlechtlicher Handlungen abgestellt wird. Vielmeh I 
m~ßte, auch unter dem Aspekt zu erwartender Beweisschwierig- .. 

keiten, auf den Gesamteindruck einer bildlichen Darstellung at1f,. 

den Betrachter abgestellt werden. Signifikant in diesem Zu-

sammenhang ist auch, daß auch im Zusammenhang mit bildlich 

dargestellter erheblicher Gewalttätigkeit auf den Gesamtein­

druck, den ein objektiver Betrachter gewinnen muß, abgestellt 

I 

wird <siehe auch Seite 17 des Entwurfes). I 

Das alleinige Abstellen auf den Darstellerschutz erSCheilt 

, somit als zu eng gegriffen, vielmehr wäre auf die Gesamtwirku ~ 

abzustellen und darauf, ob diese den propagierten Schutzzweck ~ 

zuwiderläuft. In Hinblick auf die beabsichtigte ersatzlose AU~~ 
hebung der §§ 220 (Werbung f~r Unzucht mit Personen des 

gleichen Geschlechtes oder mit Tieren) und 221 (Verbindungen i i 
zur Beg~nstigung gleichgeschlechtlicher Unzucht) StGB erscheint 

der anklingende Grundgedanke, daß nur was zu tun strafrechtli~h 
~ 

untersagt ist, auch zu zeigen generell verboten sein soll, al~ 
-

begr~ßenswe~ter Ansatz. Zweifellos hat sich einiges an der 
I 

Akzeptanz und gesellschaftlichen Integration von sich zu ihrer : 

gleichgeschlechtlichen Neigung bekennenden Individuen geänder~. 

Von diesem Gesichtpunkt wäre eine weitere P~nalisierung im 

Sinne der §§ 220 ff StGB äußert bedenklich; Verkehrsverbote 

dieser Richtung sind daher abzulehnen. 'I 
I 

Fl-aglc.s ist es um die Akzeptanz sodomitischer Verhaltenst-

weisen wesentlich schlechter bestellt, sodaß ein diesbez~g- I 
! 

licher Schutz, auch unter dem Gesichtspunkt der Informationsl 

freiheit, weit ~berzogen wirkt. Der § 2 Abs. 1 des Entwurfes 

ist aus dieser Sicht somit zu begr~ßen. I' 
I 
f 

I 
I 
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.1. In der Anlage werden auch die Stellungnahmen des 

Präsidenten des Landesgerichtes Innsbruck vom 16.7.1993, des 

Senatspräsidenten des Oberlandesgerichtes Dr. Johann Mahlknecht 

vom 14.7.1993 und des Senatspräsidenten des Oberlandesgerichtes 

Dr. Nikolaus Bair vom 27.7.1993 mit der Bitte um Kenntnisnahme 

übel-sandt. 

Innsbruck, am 28. Juli 1993. 

Der Präsident des Oberlandesgerichtes: 

In Vel-tretu 

\, ~1('J-
I 
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i ,- BaU. 

REPUBLIK OSTERREI 
Landesgericht Innsbruck 

Der Präsident 

H Jv J~ -i\~-b 

GZ 

An das 

PI-äsidium des 

Oberlandesgerichtes 

1 n n s b r u c k 

Maximilianstraße 4 
A-6020 Innsbruck 

Briefanschrifl 
A-6010 Innsbruck 

Telefon 
051215930-0· 

Sachbearbeiter 

Dr. Lorenzi 

Telefax 
0512/58 22 86 

Klappe 408 (OW) 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes gegen 

pornographische Kinder- und Gewaltdar­

stellungen und zum Schutz der Jugerid 

vor Pornographie (Pornographiegesetz); 

Begutachtungsverfahren 

Gemäß Erlaß des BMfJ vom 28.5.1993, GZ 701.011/1-11 2/93, 

wird zu dem im Betreff angef~hrten Gesetzesentwurf wie folgt 

Stellung genommen: 

I. Allgemeines 

Das geltende Pornographiegesetz (Bundesgesetz ~ber die 

Bekämpfung unz~chtiger Ver~ffentlichungen und den Schutz der 

Jugend gegen sittliche Gefährdung) ist nicht mehr zeitgemäß und 

bedarf einer An~assung an die gesellschaftlichen Erfordernisse. 

Auch die Abfassung klarerer gesetzlicher Begriffsbestimmungen ist 

geboten. Dem vorgesehenen absoluten Verkehrsverbot f~r porno-
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graphische Kinder-, Gewalt- und Tierdarstellungen ist zuzu­

stimmen. Ob auch die P~nalis~erung lediglich des sich 

Verschaffens oder Besitzes, ohnedies nur in Form eines den 

--, 

! I 
I 

! : ! ' , 
I 

11 
I , 

i 
I 

I 
Bezirksgerichten zugewiesenen Vergehens, e~forderlich ist, I 

erscheint fraglich. Die in den Erläuterung~n und dem Bericht ~.r 
Bundesregierung angef~hrten Gegenargumente sind, ohne sie hier' 

wie~erholen zu wollen, gewichtig. 

Kritisch zu bemerken ist, daß den Schutzzwecken des Be-
I 

lästigungsschutzes und des Jugendschutzes im Vergleich zu demldes 

',' , "Dal-steller'schutzes", der dem vCI1-I iegenden Entwul-f im 
i 

wesentlichen ~ugrundeliegt, nur eine weit untergeordnete ! 
Bedeutung zukommt. Das zu sch~tz~nde Rechtsgut fast ~ 

~ 
ausschließlich im "Darstellel-schutz" zu sehen, wird der Ziel-i 

I 

setzung eines Pornographiegesetzes und dem gesellschaftlicheni, 

Regelungsbedarf nicht gerecht. So erscheint auch der Schutz d~r 
Tiere allein als Normzweck f~r das Verbot pornographischer Dat'­

stellungen mit Tieren nicht ausreichend und muß auch Gesichts,' 

punkten des Jugen-, Konfrontations- und Belästigungsschutzes :' 
~ 

entsprochen werden. I 

I 
Dar~berhinaus wird die Rechtsanwendung von ausschließlic~ 

odel- i:,benr>liegend auf dem Grundsatz des TlDal-stellerschutzes" !' 
fußenden Normen beträchtliche Beweisschwierigkeiten mit sich 

bringen. 'Nach dem Gesetzesentwurf soll nur ein tatsächliches 
, I 

Geschehen p~nalisiel-t sein, nicht hingegen blclß gesplelte CI der, 

mittels technischer Vel-fahl-en geschaffene Dal-stellungen solchrl­

Handlungen. Der Nachweis der objektiven und der subjektiven : i 
i 

Tatseite wird kaim m~glich sein, da auf die Produzenten und I 
Darsteller im Regelfall nicht zur~ckgegriffen werden kann. I 

Lediglich anhand des vorliegenden Filmes wird sich diese Tat~1 
sachenfrage meist nicht beurteilen lassen. Zudem wird einem I 
leugnendne Beschuldigten, der sich auf die Darstellung eines I 

I 
fiktiven Geschehens beruft. nur schwel- del- el-fol-del-liche VorsIatz , , 
nachweisbar sein. Dies gilt gleichfalls f~r die Frage, ob di~ 

i, 
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betreffende Person das 14. Lebensjahr gerade ~berschritten hat 

oder nicht. Somit erscheint diese gesetzliche Bedingung und das 

Abstellen auf ein tatsächliches Geschehen ~berpr~fensw~rdig. Soll 

ein auch pl-aktizierbal-el- Schutz Unm~ndiger en-eicht wel-den, dal-f 

sich das Gesetz nicht ausschließlich auf den 'Grundsatz des 

"Dal-stellel-schutzes" beschl-änken. Wenn in diesem Zusammenhang als 

Argument gegen eine weitgehende Regelung aufverfassungsrecht­

liche Bedenken verwiesen wird ~Art. 10 MRK, Art. 17 a 

Staatsgrundgesetz 1867), so ist dem doch zu entgegnen, daß auch 

diesen Bestimmungen Einschränkungen zugunsten anderer Rechtsg~ter 

(z. B. Schutz der MOl-al) entgegenstehen und, ei n Spannungsvel-­

hältnis zwischen verschiedenen Rechtsg~tern ohnedies kaum zu 

vermeiden ist. Deshalb ei-scheint es, aLlch nicht zwingend, daß LI.a. 

aus diesen Erwägungen pornographische Darstellungen mit Tie~~n 

nicht mehr tatbildlich ,sein sollen. nies vorgesehene Straf­

loserklärungvon Darstellungen sexuellerHandlun~en mit Tieren, 

soweit sie nicht nach dem bisherigen,Entwurf strafbar-sind, ist 

nicht zu bef~rworteh und vermag dief~r die Neuregelung 

vorgebrachteBegr~ndung nicht zu ~berzeugen. Der Schutzzweck des 

Pornographiegesetzes ist ein anderer als der des § 22E Abs 1 StGB 

und ist auch in diesem Zus~mmenhang noch einmal auch auf die 

Bedeutung des Jugend- und Belästigungsschutzes hinzuweisen. Auch 

del- Satz "nur was, zu tunstrafrec:htl ich, ulitel-sagt ist, soll auch 

zu zeigen generelL:verboten se,in,"; (S 8,f del- Er'läutel-ungeI'1) 

scheint nicht überzeugend und. ,aus, der Sicht del- oben genannten 

Schutzzwecke unzureichend. Abzulehnen ist auch das in Seite 8 der 

Erläuterungen dargestellte Vorhaben {Strafrechtsänderungsgesetz 

1992/93) der Aufhebung ,der Stroafbest immungen del-§§ 220,; (Werbung 

f~r Unzucht mit e Personen,desgleichen Geschlechtes oder mit 

Tiel-en) und 221 (Verbindungen ZUl- Begi.:,nstigung gleichgeschlecht­

I ichel- Unzucht). 
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li 
I· 
t, 
i· , 

Ausgehend von einel- gl-ößeren Bedeutung del- i.:tbel- den IIDcu-f 

stellersc:hutz" hinausgehendenSchu1;zzwecl~e eines pOI-nOgl-aPhief 

ge~~ties erscheint auc:h die Herabs.tzu~g ~es allgemeinen SChulZ­

altel-s im Bereich' de,s strafrechtlichen Jugendschutzes vom 16. rUf 

das 14. Lebensjahr bedenklich. . 
, ! • 

i 

II. Zu deli einzelnen Bestimmun en des Entwurfes eines Po 0-

. graphiegesetzes: 

'" 1.' Zu § 1: 

Auf die schon dargestellten großen Beweisschwierigkeitent 

die die praktische Anwendbarkeit des Gesetzes so gefährden 

vermögen~ ist hinzuweisen. Es erscheint nicht angebracht~ 

(ausgehend davon, daß das pönalisierte Geschehen sich nicht , 
; I 

tatsächlich ereignen muß), daß die unt~r Strafe gestellten " 

pornographischen Darstellungen durch Zeichen- oder Trickfilmei 

ebensowenig erfaßt werden, wie Tonaufnahmen und Schriften i 

pornographischen Inhaltes; auch diesen kommt wegen des auch 

die bewil-kenden Nachahmungs- oder Stimuliel-ungseffekte die 

Eignung zu, den Schutzzweck des Jugendschutzes zu gefährden. 

Gefährlich f~r die Verrohung des gesch~tzten Personenkreises 

stimulierend, selbst derartiges erleb~n' zu wollen, ist die 

Gesamtwirkung des Machwerkes. Ob die dargestellte erhebliche I' 
I 

sexuelle Gewalteinwirkung nur gespielt oder tatsächlich ist, ~5~ 
f~r die Wirkung nicht von entscheidender Bedeutung. 

Ob ein Tier durch eine sexualbezcigene Handlung tasächlich 

gequält oder 'schwer mißhandelt wird~ wird sich vielfach nicht!. 

eindeutig beantworten lassen, sodaß es durchaUS angemessen I 
I 

erscheint, jede pornographische Darstellung mit Tieren vom Ge~~tz , 
zu erfassen. f 

I 
i 

i • 

I 
I , 
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2. Zu § 2 bis 4: 

Ergänzend zu den schon oben erstatteten Ausf~hrungen 

erscheint es erwägenswert, zumindest die Strafrahmen des § 2 

Abs 1 Zif 2 des Entwurfes so auszugestalten, daß die 

Zuständigkeit (im Hinblick auf die mit dem Strafprozeßänderungs­

gesetz 1993 erfolgte Kompetenzverschiebung zu den 

Bezirksgerichten) beim Gerichtshof und nicht beim Bezirksgericht 

liegt. Dabei ist (auch f~r die Fälle des § 4) auf die erforder­

liche Beiziehung von'Sachverständigen hinzuweisen, die vorz~glich 

am Sitz der Gerichtsh~fe situiert sind. Auch scheint es nach der 

Art der Gesetzesmaterie sinnvoll, daß solche Verfahren m~glichst 

von scho erfahrenen Richtern und Staatsanwälten (anstelle der 

Bezirksanwälte) bearbeitet werden. 

Der Schutz vor entwicklungsgefährdenden pornographischen 

Darstellungen sollte sich nicht nur auf die Unm~ndige sondern auf 

Personen bis zum 16. Lebensjahr erstrecken. Auch Personen 

zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr bed~rfen des Schutzes vor den . . 

Gefahren einer Fehlentwicklung im sexuellen und sittlichen 

Bel-eich. 

3. Zu § 5 ff: 

Gegen die vorgesehenen Diversionsmaßnahmen bestehen keine 

Bedenken; allerdings d~rfen die ~arauf gegr~ndeten Erwartungen 

auch nicht ~berschätzt werden. Ob die Bereitschaft der 

Vel-dächtigen zur Behandlung Lind Bel'"atung in Anbetl-acht del- zum 

Teil doch nur geringen Strafrahmen und der im Verfahren zu 

erwartenden Beweisschwierigkeiten in nennenswertem Umfang 

vorhanden sein wird, erscheint fraglich. 

Gegen die ~brigen Bestimmungen des Entwurfes bestehen keine 

Einwände. 

Innsbruck, am 16.7.1993 

Dr. Gerhard Haslwanter 
Für die Rkhtigkeit der Ausfertigung 
der Leiter der GeSChä~ 
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Dr. Nikolaus Bair 

Oberlandesgericht 

I n n s b r u c k 

An den 

Herrn Präsidenten des 

Oberlandesgerichtes 

f Z ?,. ~r(Ct "­
Innsbruck, am 27.7.1993 

I n n s b r u c k 

Betrifft: Entwurf eines Pornographiegesetzes zuJ!V 1991-2/93 

Zum Erlaß vom 7.6.1993 wird Stellung genommen wie folgt: 

Die Neufassung des Pornographiegeset&es ist grundsätzlich zu 

begrüßen, da die bisherige Gesetzeslage der gesellschaftlichen 

Realität nicht mehr entsprach und die Gesetzesanwendung nicht nur 

für die Betroffenen, sondern auch für die Rechtsprechung selbst 

immer mehr Unklarheiten und Schwierigkeiten brachte . 

• 
Zu § 1 Z 2 - 4 

In der Praxis dürfte es schwierig sein, zwischen der bildli-

chen Wiedergabe eines tatsächlichen Geschehens und bloß gestellten 

Szenen in ausreichendem Maße zu unters~heiden. 
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Zu § 3: , 

I 
Daß pornographische Darstellungen mit Unmündigen besonde~ 

. I 

verwerflich erscheinen, ist nicht zu bezweifeln. Gleich wohl 
I 

erscheint es mir problematisch, das Verschaffen oder den bloß~ 

Besitz einer pornographischen Darstellung mit Unmündigen geri4nt­

lich strafbar zu machen. Eine solche Maßnahme kommt einem "Ge,Jn-
, 

nungsstrafrecht" schon sehr nahe. Man gewinnt den Eindruck, den in 

diesem Zusammenhang in zu großem Maße Stimmungmache betrieben ~nd 

zu sehr auf die angebliche "öffentliche Meinung" abgestellt W~ltd. 
I, 

Zu §§ 5 - 10: 

! 

\ ' , 

Wenn die vorerwähnte pornographische Darstellung mit unm4~di-
gen schon so verwerflich erscheint, ist nicht einzusehen, wari~ 

ein~~lei-dann nicht auch tatsächlich ein "normales Strafverfahren" 
I 

tet werden soll, sondern eine ganze Reihe psychologischer und!: 

psychotherapeutischer Maßnahmen in Erwägung gezogen werden. V~~ 

allem aber ist in keiner Weise einzusehen, warum derartige Ma~hah­
men kostenmäßig dem Bund zur Last fallen sollen. 

~ , 

• 

I· 
i 

" 
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~ ----~-~~ 0--~-~·::··:~-:-·.~·~~-~~~~·:----· -.-, 
: \.. - ~ , " .. 1_, ,::,)(.lt': 1,,11 [~p 1113 ,jlU rn i 
I I., ,-.• ~ I, -', ~K' /' i J:. 1 1,~!:_11 LloJ . 

-~J 1 lf, JULI. 199~ Geil. V' 
J, R"iJ. - 1. \ g:? -lv I 

______ t~ Sc \ 1 

An das 

Präsidium des Oberlandesgerichtes 

I n n s b r u c k 

Betrifft: Jv 1991, - 2/93 

Es ist zu begrüßen, daß endlich ein Pornographiegesetz be-

schlossen werden soll, dessen Auffassungen der heutigen Zeit 

entsprechen. 

Die Bestimmungen des § 3 (Verschaffen und Besitzen einer 

pronographischen Darstellung mit Unmündigen) und des § 5 Abs 6 

(Behandlung und Beratung) sind als Signal zu befürworten, wenn auch 

Zweifel an der praktischen Durchführung angebracht scheinen. 

Zweifelhaft ist, ob der primäre Normschutzzweck (Schutz des 

Kindes vor Mißbrauch im Sexualbereich und AUSbeutung von Kindern 

als Objekt der Geschäfte Erwachsener) bei der Definition in § 1 Z 2 

des Entwurf.es erreicht wird. Im letzten Halbsatz dieser Zahl ist 

auf ein "tatsächliches Geschehen" abgestellt, ebenso wie in Zahl 3 

und 4 dieser Gesetzesstelle. Wenn in den Erläuterungen auf Seite 16 

angeführt wird, daß auch eine gespielte Filmszene die einen sexuel-

len Mißbrauch eines freiwillig mitwirkenden unmündigen Darstellers 

wiedergibt, unter den Begriff der pornographischen Darstellung mit 

Unmündigen falle, auf Seite 18 aber angeführt wird, daß bloß 

L >,e 

"J _ (\ I )-/ ~ 1 
c~ 

( .. ~-- f· '-
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gespielte vorgänge nicht unter zahl 3 und 4 fallen, so ist dietl 

unterscheidung aus dem Gesetzestext nicht abzuleiten. Es wird ~aher 
~ I 

I vorgeschlagen § 1 Z 2 wie folgt zu formulieren: 

pornographische Darstellung mit Unmündigen: Eine bildliChh 
! 

Darstellung die eine geschlechtliche Handlung an einem Unmündi en 

oder eines Unmündigen an sich selbst, an einer anderen Person 

mit einem Tier zum Gegenstand hat; 

Oberlandesgericht Innsbruck, 

Abt. 8, am 14. Juli 1993. 

i 

I 
I , 

der 
I 

I 

I, 
li 
I 
~ ; 

~ i 
i 
I , 
i I 

I' 
i I 

I' 

r 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberlandesgericht Innsbruck 

Der Präsident 

GZ Jv 1991 - 2/93 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wie n 

~§.tr:j. fft .. t Entwurf eines Bundesgesetzes 

gegen pornographische Kinder­

und Gewaltdarstellungen und 

zum Schutz der Jugend vor Porno­

graphie· (Pornographiegesetz); 

Begutachtungsverfahren 

Innsbruck, am 

Maximilianstraße 4 
A-6020 Innsbruck 

Briefanschrift 
A-6010 Innsbruck 

Telefon 
051215930-0· 

Fernschreiber 
05/3414 

Sachbearbeiter 

Telefax 
05 121Sn480 

Dr. Colledani 
Klappe 469 (DW) 

./. In der Anlage wird die Stellungnahme des Präsidenten des 

Oberlandesgerichtes Innsbru~k vom 26. Juli 1993 sowie die 

Stellungnahmen des Präsidenten des Landesgerichtes Innsbruck 

vom 1f:,. Juli 1993, des Senatspl-äsidenten des Oberlandesgerich­

tes Dr. Johann Mahlknecht vom 14. Juli 1993.und des Senats-

präsidenten des Oberlandesgerichtes Dr. Nikolaus Bair vom 27. 

Juli 1993 mit der Bitte um Kenntnisnahme ~bersandt. 

Innsbruck, am 27. Juli 1993. 

Der Präsident des Oberla ~sgerichtes: 

In Vertret 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberlandesgericht Innsbruck 

Der Präsident 

GZ Jv 1991 - 2/93 

An das 

Bundesministerium f~r Justiz 

1016 Wie n 

~§!tr:J.ffJ .. ! .. EntwUl-f eines Bundesgesetzes 

gegen pornographisch~ Kinder­

und Gewaltdarstellungen und 

zum Schutz der Jugend vor Porno­

graphie (Pornographi~gesetz); 

Begutachtungsverfahren 

Innsbruck, am 

Maximilianstraße 4 
A-6020 Innsbruck 

Briefanschrift 
A-6010 Innsbruck 

Telefon 
051215930-0· 

Fernschreiber 
05/3414 

Sachbearbeiter 

Telefax 
05121577480 

Dr. Colledani 
Klappe (DW) 

469 

Zum Erlaß vom 28.5.1993 erlaube ich mir, wie folgt 

Ste~lung zu nehmen: 

Der Hauptkritikpunkt richtet sich gegen die Begriffsbe­

stimmungen des § 1 des Entwurfes, insbesondere die Ziffer 2. 

Diese enthält nämlich das Kriterium der bildlichen Wiedergabe 

eines tatsächlichen Geschehens im Zusammenhang mit porno­

graphischen Darstellungen mit Unm~ndigen. Diese Formulierung 

legt nahe, daß eine bloß gespielte oder angedeutete ge­

schlechtliche Handlung nicht unter den Schutz des Gesetzes 

fallen soll. Dies ist jedc,ch mi t den primären Normschutzzwecken 

des Kindesschutzes vor Mißb~auch bzw. Ausbeutung im Sexual­

bereichsowie mit dem Schutz von Unm~ndigen vor einer Gefähr­

dung ihrer sexuelleri Entwicklung nicht vereinbar. Zweifellos 

kann nämlich auch eine bloß angedeutete sexuelle Handlung an 
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einem oder durch einen Unm~ndigen schwere entwicklungsbezogen~ 
I 

Schäden verursachen. 

Aus diesen Gr~nden sowie im Hinblick auf den 

Konfrontations- und Belästigungsschutz erscheint es auch 

vereinbar, daß lediglich auf das Kriterium der wirklichen 
" " 

Begehung geschlechtlicher Handlungen abgestellt wird. Vielmeh~' 
m~ßte, auch unter dem Aspekt zu erwartender Beweisschwierig- I 
keiten, auf den Gesamteindruck einer bildlichen Darstellung a~f 

den Betrachter abgestellt werden. Signifikant in diesem Zu­

sammenhang ist auch, daß auch im Zusammenhang mit bildlich 

dargestellter erheblicher Gewalttätigkeit auf den Gesamtein- t 

druck, den ein objektiver Betrachter gewinnen muß, abgestelltl 

wird (siehe auch Seite 17 des Entwurfes). 

Das alleinige Abstellen auf den Darstellerschutz erscheint 

somit als zu eng gegriffen, vielmehr wäre auf die Gesamtwirkurg 

abzustellen und darauf, ob diese deri propagierten SChutzzweck~n 

zuwiderläuft. In Hinblick auf die beabsichtigte ersatzlc.se Aur­

hebung der §§ 220 (Werbung f~r Unzucht mit Personen des 

gleichen Geschlechtes oder mit Tieren) und 221 (Verbindungen I, 

zur Beg~nstigung gleichgeschlechtlicher Unzucht) StGB erschei~t 
der anklingende Grundgedanke, daß nur was zu tun strafrechtli~h 

untersagt ist, auch zu zeigen generell verboten sein soll, al~ 
-

begr~ßehswerter Ansatz. Zweifellos hat sich einiges an der 

Akzeptanz und gesell.schaftlichen Integration von sich zu ihrefr 
11 

gleichgeschlech:lichen Neigung bekennenden Individuen geänderr· 

Von diesem Gesichtpunkt wäre eine weitere P~nalisierung im : 
:1 I 

Sinne der §§ 220 ff StGB äußert bedenklich; Verkehrsverbote i~ 
dieser Richtung sind daher abzulehnen. I I. 

Fl-aglos ist es um die Akzeptanz sodomitischer Verhalten~"" 

weisen wesentlich schlechter bestellt, sodaß ein diesbez~g­

licher Schutz, auch unter dem Gesichtspunkt der Informationsi 
" 

freiheit, weit ~berzogen wirkt. Der § 2 Abs. 1 des Entwurfes 

ist aus dieser Sicht somit zu begr~ßen. 
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.1. In der Anlage werden auch die Stellungnahmen des 

Präsidenten des Landesgerichtes Innsbruck vom 16.7.1993, des 

Senatspräsidenten des Oberlandesgerichtes Dr. Johann Mahlknecht 

vom 14.7.1993 und des Senatspräsidenten des Oberlandesgerichtes 

Dr. Nikolaus Bair vom 27.7.1993 mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Llbel-sandt. 

Innsbruck, am 28. Juli 1993. 

Der Präsident des Oberlandesgerichtes: 

In Vel-tretu 
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Cf 1 9 :!! 'I ';'93 
.... -.,..1 L .v 

BeU. 

RE P 0 B L I'K Ö S TE R R EI 
Landesgericht Innsbruck 

Der Präsident 

GZ 

An das 

pj-äsidium des 

Oberlandesgerichtes 

1 n n s b r u c k 

Maxlmilianstraße 4 
A-6020 Innsbruck 

Briefanschrift 
A-6010 Innsbruck 

Telefon 
0512/59.30-0" 

sachbearbeiter 

Dr. Lorenzi 

Telefax 
0512/58 22 86 

Klappe 408 (DW) 

I . 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes gegen 

pornographische Kinder- und Gewaltdar­

stellungen und zum Schutz der Jugend 

vor Pornographie (Pornographiegesetz); 

Begutachtungsverfahren 

Gemäß Erlaß des BMfJ vom 28.5.1993, GZ 701.011/1-11 2/93, 

wird zu dem im Betreff angef~hrten Gesetzesentwurf wie folgt 

Stellung genommen: 

I. Allgemeines 

Das geltende Pornographiegesetz (Bundesgesetz ~ber die 

Bekämpfung unz~chtiger Ver6ffentlichungen und den Schutz der 

Jugend gegen sittliche Gefährdung) ist nicht mehr zeitgemäß und 

bedarf einer An~assung an die gesellschaftlichen Erfordernisse. 

Auch die Abfassung klarerer gesetzlicher Begriffsbestimmungen ist 

geboten. Dem vorgesehenen absoluten Verkehrsverbot f~r porno-
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graphische Kinder-, Gewalt- und Tierdarstellungen ist zuzu­

stimmen. Ob auch die P~nalisierung lediglich des sich 

Vel-schaffens oder Besitzes, ohnedies l"U_U- in Fell-m eines den 

Bezirksgerichten zugewiesenen Vergehens, erforderlich ist, 

erscheint fraglich. Die in den Erläuterungen und dem Bericht J.r 

Bundesregierung angef~hrten Gegenafgumente sind, ohne sie hiet 
i 

wie~erholen zu wollen, gewichtig. 
ij I 

Kritisch zu bemerken ist, daß den Schutzzw~cken des Be- I I 
lästigungsschutzes und des Jugendschutzes im Vergleich zu deml~es 

I, 
"Darstellel-schutzes", der dem vOI-I iegenden Entwul-f im 

j, , 
~ , 
'i 

wesentlichen zugrundeliegt, nur eine weit untergeordnete 

Bedeutung zukommt. Das zu sch~tzende Rechtsgut fast 
i 

ausschließlich im "Dal-stellel-schutz" ZLI sehen, wird der Ziel-j 

setzung eines Pornographiegesetzes und dem gesellschaftlichen! 

Regelungsbedarf nicht gerecht. So erscheint auch der Schutz dtr 

Tiere allein als Normzweck f~r das Verbot pornographischer Da~­
stellungen mit Tieren nicht ausreichend und muß auch Gesichts~ 

punkten des Jugen-, Konfrontations- und Belästig~ngsschutzes I' 
entsprochen werden. 

~ar~berhinaus wird die Rechtsanwendung von ausschließlic~i , 
odel- ~bel-wiegend auf dem GI-undsatz des "Dal-stellel-schutzes" 

fußenden Normen beträchtliche Beweisschwierigkeiten mit ~ich 

br-inger1. 'Nach dem Gesetzesentwl.ll-f soll nur ein tatsächliches 

Geschehen p~nalisiel-t sein, nicht hingegen blc'l~ gespielte C'det,--j 

mittels technischer Verfahren geschaffene Darstellungen solch~~ 
Handlungen. Der Nachweis der objektiven und der subjektiven 

Tatseite wird kaim m~glich sein, da auf die Produzenten und 

Darsteller im Regelfall nicht zur~ckgegriffen werden kann. I 

Lediglich anhand des vorliegenden Filmes wird sich diese Tat-! 
~ , 

sachenfl-age meist nicht beurteilen lassen. Zudem Wil-d einem i 
leugnendne Beschuldigten, der sich auf die Darstellung eines I 

I 

f i kt i ven Geschehens bel-uft, nL\I- schwel- der el-fc,!-del-l iche vc.rsr tz 

nachweisbar sein. Dies gilt gleichfalls f~r die Frage, ob di1 
" l' , 

·, • 
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betreffende PersQn das 14. Lebensjahr gerade ~berschritten hat 

oder nicht. Somit erscheint diese gesetzliche Bedingung und das 

Abstellen auf ein tatsächl iches Geschehen i.:lbel-pl-~fenswi.:lrdig. Soll 

ein auch praktizierbarer Schutz Unm~ndiger erreicht werden, darf 

sich das Gesetz nicht ausschließlich auf den 'Grundsatz des 

"Dal-stellel-schutzes'" beschl-änken. vJenn in diesem Zusammenhang als 

Argument gegen eine weitgehende Regelung auf verfassungsrecht­

lic~e Bedenken verwiesen wird (Art. 10 MRK, Art. 17 a 

Staatsgrundgesetz 1867), so ist dem doch zu entgegnen, daß auch 

diesen Bestimmungen Einschränkungen zugunsten anderer Rechtsg~ter 

(z.B. Schutz der Moral) entgegenstehen und ein Spannungsver­

hältnis zwischen verschiedenen Rechtsg~tern ohnedies kaum zu 

vermeiden ist. Deshalb ei-scheint es. auch nicht zwingend, daß Ll.a. 

aus diesen Erwägungen pornographische Darstellungen mit Tie~en 

nicht mehr tatbildlichsein sollen. Dies vorgesehene Straf­

loserklärungvon Darstellungen sexueller Handlungen mit Tieren, 

soweit sie nicht nach dem bisherigen Entwurf strafbar.sind, ist 

nicht zu bef~rworteh und vermag die f~r die Neuregelung 

vorgebrachteBegr~ndung nicht zu ~berzeugen. Der Schutzzweck des 

Pornographiegesetz~s ist ein anderer als der des § 222 Abs 1 StGB 

und ist auch in diesem Zusammenhang noch einmal auch auf die 

Bedeutung des Jugend- und Belästigungsschutzes hinzuweisen~ Auch 

del- Satz "nUl- was. zu tun strafl-echtl ich. untel-sagt ist, soll auch 

zu zeigen genel-ell. verbc,ten se.in". (S 8 f del- Erläuten.ll1gen) 

scheint nicht ~berzeugend und ,aus der Sicht der oben genannten 

Schutzzwecke unzureichend. Abzulehnen ist auch das in Seite 8 der 

Erläuterungen dargestellte Vorhaben {Strafrechtsänderungsgesetz 

1992/93) der Aufhebungder:- StI-afbestimmungen de,- §§, 220. (Werbung 

f~r Unzucht mit Personen ,des gleichen Geschlechtes oder mit 

Tieren) und 221 (Verbindungen zur Beg~nstigung gleichgeschlecht­

lichel- Unzucht). 
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I 
I 

Äusgehend von einer gr~ßeren Bedeutung der ~ber den uDari' 

stellersc:hutz" hinausgehendenSc:hutzzwec~{e eines PCII-nogl-aPhie1! 

ge~eties erscheint auch die Herabsetzu~g des allgemeinen SChu~Z­
altel-s im Bel-eich des stl-afrechtlichen JUgendschutzes vom 16. icl\uf 

; 

das 14. Lebensjahr bedenklich. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes eines po4~o­

gl-aph i egeset zes: 

1. Zu § 1: 

-\ 
1 

i 
j. 

Auf die schon ~argestellten großen Beweisschwierigkeiten' 

die die praktische Anwendbarkeit des Gesetzes so gefährden I 
vermc.gen~ ist hinzuweisen. Es ei-scheint nicht angebracht~ .! 
(ausgehend davon, daß das p~nalisierte Geschehen sich nicht 

tatsächlich ereignen muß)~ daß 

pornographischen Darstellungen 

ebensowenig erfaßt werden, wie 

die unt~r Strafe gestellten ! 
durch Zeichen- oder TriCkfilmeI! 

Tonaufnahmen und Schriften I : 

pornographischen Inhaltes; auch diesen kommt wegen des auch d~rch 
die bewirkenden Nachahmungs- oder Stimulierungseffekte die 

Eignung zu~ den Schutzzweck ~es Jugendschutzes zu gefährden. 

Gefährlich f~r die Verrohung des gesch~tzten Personenkreises bnd 

stimulierend, selbst derartiges erleb~n zu wollen~ ist die 
, . , 

Gesamtwirkung des Machwerkes. Ob die dargestellte erhebliche 

sexuelle Gewalteinwirkung nur gespielt oder tatsächlich ist, ~5~ , : 
f~r die Wirkung nicht von enischeidender Bedeutung. ! i 

Ob ein Tier durch eine sexualbez6gene Handlung t~Sächlich, 
gequält oder schwer mißhandelt wird~ wird sich vielfach nichtl' 

i 

eindeutig beantworten lassen, sodaß es durchaus angemessen ! ' 
I' 

erscheint, jede pornographische Darstellung mLt Tieren vom Ge.etz 
I 

I 

~ : 

i 
.! 

i 
! 
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2. Zu § 2 bis 4: 

Ergänzend zu den s~hon oben erstatteten Ausf~hrungen 

erscheint es erwägenswert, zumindest die Strafrahmen des § 2 

Abs 1 Zif 2 des Entwurfes so auszugestalten, daß die 

Zuständ1gkeit (im Hinblick auf die mit dem Strafprozeßänderungs­

gesetz 1993 erfolgte Kompetenzverschiebung zu den 

Bezirksgerichten) beim- Gerichtshof und nicht beim Bezirksgericht 

liegt. Dabei ist (auch f~r die Fälle des § 4) auf die erforder­

liche Beiziehung von Sachverständigen hinzuweisen, die vorz~glich 

am Sitz der Gerichtsh~fe situiert sind. Auch scheint es nach der 

Art der Gesetzesmaterie sinnvoll, daß solche Verfahren m~glichst 

von seho erfahrenen Richtern und Staatsanwälten (anstelle der 

Bezirksanwälte) bearbeitet werden. 

Der Schutz vor entwicklungsgefährdenden pornographischen 

Darstellungen s61lte sich nicht nur auf die Unm~ndige sondern auf 

Personen bis zum 16. Lebensjahr erstrecken. Auch Pers6nen 

zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr bed~rfen des Schutzes vor den 

Gefahren einer Fehlentwicklung im sexuellen und sittlichen 

Bel-eich. 

3. Zu § 5 ff: 

Gegen die vorgesehenen Diversionsmaßnahmen bestehen keine 

Bedenken; allerdings d~rfen die darauf gegr~ndeten Erwartungen 

auch nicht ~berschätzt werden. Ob die Bereitschaft der 

Vel-dächtigen zur Behandlung und Bel-atung in Anbetl-acht der zum 

Teil doch nur geringen Strafrahmen und der im Verfahren zu 

erwartenden Beweisschwierigkeiten in nennenswertem Umfang 

vorhanden sein wird, erscheint fraglich. 

Gegen die ~brigen Bestimmungen des Entwurfes bestehen keine 

Einwände. 

Innsbruck, am 16.7.1993 

Dr. Gerhard Haslwanter 
Für die Richtigkeit der Ausfertigung 
der Leiter der GeSChä~ 
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Dr. Nikolaus Bair 

Oberlandesgericht 

I n n s b r u c k 

An den 

Herrn Präsidenten des 

'Oberlandesgerichtes 

f r~ ~f(ct\ 
Innsbruck, am 27.7.1993 

I n n s b r uc k 

Betrifft: Entwurf eines Pornographiegesetzes zUJrV 1991-2/93 

Zum Erlaß vom 7.6.1993 wird Stellung genommen wie folgt: 

Die Neufassung des Pornographiegesetzes ist grundsätzlich zu 

begrüßen, da die bisherige Gesetzeslage der gesellschaftlichen 

Realität nicht mehr entsprach und die Gesetzesanwendung nicht nur 

für die Betroffenen, sondern auch für die Rechtsprechung selbst 

immer mehr Unklarheiten und Schwierigkei t'en brachte. 

Zu § 1 Z 2 - 4 :' 

In der Praxis dürfte es schwierig sein, zwischen der bildli-

chen Wiedergabe eines tatsächlichen Geschehens und bloß gestellten 

Szenen in ausreichendem Maße zu unterscheiden. 
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Zu § 3: 

. -

" ' 

! 
! 
i 

Daß pornographische Darstellungen mit Unmündigen besondefa 

verwerflich erscheinen, ist nicht zu bezweifeln. Gleich wohl I 
i , ' 

erscheint es mir problematisch, das Verschaffen oder den bloßen 
~ 

Besitz einer pornographischen Darstellung mit Unmündigen geri~ht-
! 

lich strafbar zu machen. Eine solche Maßnahme kommt einem "Ge.tin-
I 

nungsstrafrecht" schon sehr nahe. Man gewinnt den Eindruck, dtß in 

diesem Zusammenhang in zu großem Maße Stimmungmache betrieben ~nd 

zu sehr auf die angebliche "'öffentliche Meinung" abgestellt wJ.rd. 
I. 

Zu §§ 5 - 10: 

Wenn die vorerwähnte pornographische Darstellung mit unm~~di­
gen schon so verwerflich erscheint, ist nicht einzusehen, war~m 

dann nicht auch tatsächlich ein "normales Strafverfahren" ein~elei-
I 
~ 

tet werden soll, sondern eine ganze Reihe psychologischer undl 
! 

psychotherapeutischer Maßnahmen in Erwägung gezogen werden. vpr 
i 

allem aber ist in keiner Weise einzusehen, warum derartige Ma~nah-

men kostenmäßig dem Bund zur Last fallen sollen. 

~
i 
" I 

,;~ 
I 
!! 

I, 
i , 
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J< ]()HITf\J' IJ \\~A~fJ~CHT 

An das 

Präsidium des Oberlandesgerichtes 

In n s b r u c k 

Betrifft: Jv 1991 - 2/93 

Es ist zu begrüßen, daß endlich ein Pornographiegesetz be-

schlossen werden soll, dessen Auffassungen der heutigen Zeit 

entsprechen. 

Die Bestimmungen des § 3 (Verschaffen und Besitzen einer 

pronographischen Darstellung mit Unmündigen) und des § 5 Abs 6 

(Behandlung und Beratung) sind als Signal zu befürworten, wenn auch 

Zweifel an der praktischen Durchführung angebracht scheinen . 
• 

Zweifelhaft ist, ob der primäre Normschutzzweck (Schutz des 

Kindes vor Mißbrauch im Sexualbereich und Ausbeutung von Kindern 

als Objekt der Geschäfte Erwachsener) bei der Definition in § 1 Z 2 

des Entwurfes erreicht wird. Im letzten Halbsatz dieser Zahl ist 

auf ein "tatsächliches Geschehen" abgestellt, ebenso wie in Zahl 3 

und 4 dieser Gesetzesstelle. Wenn in den Erläuterungen auf Seite 16 

angeführt wird, daß auch eine gespielte Filmszene die einen sexuel-

len Mißbrauch eines freiwillig mitwirkenden unmündigen Darstellers 

wiedergibt, unter den Begriff der pornographischen Darstellung mit 

Unmündigen falle, auf Seite 18 aber angeführt wird, daß bloß 
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J 
gespielte Vorgänge nicht unter Zahl 3 und 4 fallen, so ist die~e 

I: 

Unterscheidung aus dem Gesetzestext nicht abzuleiten. Es wird ~aher 

vorgeschlagen § 1 Z 2 wie folgt zu formulieren: I ~ 
pornographische Darstellung mit Unmündigen: Eine bildliC~ 

i 

Darstellung die eine geschlechtliche Handlung an einem Unmünd~en 
:' 
I 

oder eines Unmündigen an sich selbst, an einer anderen Person ~der 
! 

mit einem Tier zum Gegenstand hat; 

Oberlandesgericht Innsbruck, 

Abt. 8, am 14. Juli 1993. 

• 

I 
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